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Amt der Tiroler Landesregierung 
 
 

Verfassungsdienst 
 
 

Dr. Peter Christ 

|||  

An die  

Energie-Control Austria für die Regulierung 

der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft 

Rudolfsplatz 13a 

1010 Wien 

 

stromkennzeichnung@e-control.at  

 Telefon 0512/508-2209 

Fax 0512/508-2205 

 verfassungsdienst@tirol.gv.at 

 

DVR:0059463 

 

   

Entwurf einer Verordnung des Vorstands der E-Control über den Preis von durch die Ökostrom-

abwicklungsstelle zuzuweisenden Herkunftsnachweise 2012 (Herkunftsnachweispreisverord-

nung 2012); 

Stellungnahme 

Geschäftszahl 

Innsbruck, 

VD-1146/688-2012 

30.05.2012 

 

  

Zum oben angeführten Verordnungsentwurf wird aus der Sicht des Landes Tirol folgende Stellungnahme 

abgegeben: 

Den Erläuterungen zum vorliegenden Entwurf ist zu entnehmen, dass nach einer Umfrage unter österrei-

chischen Marktteilnehmern Herkunftsnachweise aus nordischer Produktion um maximal 1 Euro gehandelt 

werden, während österreichische Herkunftsnachweise im Ausland Preise von bis zu 4 Euro erzielen. Liegt 

aber der maximal erzielbare Preis bei 4 Euro/MWh, so scheint der durch den vorliegenden Verordnungs-

entwurf festgelegte Preis von  2,5 Euro /MWh für einen solchen Herkunftsnachweises weit überhöht zu 

sein, da der Durchschnittspreis auch für österreichische Herkunftsnachweise wohl weit unter dem im Ein-

zelfall erzielbaren Maximalpreis liegen wird.  

Es ist jedenfalls zu befürchten, dass sich die Festsetzung von Höchstpreisen, die von den Stromhändlern 

an die Endverbraucher im Inland weiter verrechnet werden, negativ auf die Strompreise auswirken wird. In-

sofern spricht sich das Land Tirol gegen die sofortige Festsetzung solcher Höchstpreise aus. Sollte die in 

den Erläuterungen angestellte Prognose der E-Control eintreten, wonach „es beginnend mit 2013 zu ver-

mehrtem zwischenstaatlichem Handel von Herkunftsnachweisen kommen wird“ und dies „die Preisbildung 

transparenter gestalten und die Preisfestsetzung in Zukunft erleichtern würde", so kann bei einer entspre-

chender Entwicklung ohnehin eine Neufestsetzung des Preises vorgenommen werden.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Für die Landesregierung: 

 

Dr. Liener 

Landesamtsdirektor 

Amtssigniert. SID2012051060331
Informationen unter: amtssignatur.tirol.gv.at
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Abschriftlich 

An die 

Abteilungen 

Wasser-, Forst- und Energierecht zur E-Mail vom 21. Mai 2012, Zl. IIIa1-E-10.016/79 

Finanzen  

 

den Energiebeauftragten 

 

im Hause 

 

An die Verbindungsstelle der Bundesländer  

beim Amt der NÖ Landesregierung zu Zl. VSt-4427/230 vom 14. Mai 2012 

Schenkenstraße 4 

1010 Wien 

vst@vst.gv.at 

 

zur gefälligen Kenntnisnahme übersandt. 
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